Grundsätze der Leistungsbewertung in der Oberstufe – Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“
(vgl. APO-GOSt  § 15)

Die Kursabschlussnote ergibt sich aus den Leistungen im Beurteilungsbereich „Klausuren“  und den Leistungen im Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit.“ Die Kursabschlussnote wird gleichwertig aus den Endnoten beider Beurteilungsbereiche gebildet, dabei ist die Gesamtentwicklung des Schülers im Kurshalbjahr zu berücksichtigen.
Die Formen der „Sonstigen Mitarbeit“ umfassen ein breites Spektrum. Sie sind in den Richtlinien und Lehrplänen der Unterrichtsfächer der gymnasialen Oberstufe niedergelegt.
__________________________________________________________________________________
Kernbereich ist stets die mündliche Mitarbeit des Schülers im Unterricht in Form von Beiträgen zum Unterrichtsgespräch (auch: Leistungen in Partner- / Gruppenarbeit).
Nach zunehmendem Anspruch geordnet, lassen sich u.a. folgende Elemente benennen:
· Wiedergabe von Teil-, Einzel- und Gesamtergebnissen,
· Anwendung von Ergebnissen und Methoden,
· Konkretisierungen von abstrakten Sachverhalten,
· Beurteilung von Thesen und Ansätzen,
· Aufnahme von Denkanstößen und selbständige gedankliche Weiterführung,
· Begründete Stellungnahme,
· Problematisierung von Sachverhalten, Lösungen und Methoden
Beurteilungskriterien sind hier die Kontinuität, der Umfang und die Qualität (hier: Sprachkompetenz, Eigenständigkeit, Sozialkompetenz) der Gesprächsbeiträge.
Die Beurteilung der mündlichen Mitarbeit setzt längere und genaue Beobachtung voraus, eine punktuelle Bewertung ist ausgeschlossen.
__________________________________________________________________________________
[bookmark: _GoBack]Weitere Formen der „Sonstigen Mitarbeit“ sind in der gymnasialen Oberstufe u.a. Referate, Aufarbeitung von Materialien, aber auch die Hausaufgaben.
Hausaufgaben haben in der Oberstufe schon aus Gründen der Zeitökonomie des Unterrichts eine wichtige Funktion, z.B. als vorbereitende Hausaufgabe. Für die tägliche Hausaufgabe ist in der Oberstufe keine zeitliche Begrenzung festgesetzt; eine zeitliche Überforderung der Schüler ist aber zu vermeiden.
Hausaufgaben können in der Oberstufe in die Bewertung einbezogen werden, dürfen allerdings nicht als solche im Einzelnen benotet werden, sondern können als Gesamteindruck mit in die Bewertung einfließen.

